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Niederschrift 
 
über die 12. öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung, Denkmalpflege und 
Umwelt der Stadt Friedrichstadt am 30.06.2022 im Sitzungssaal des Rathauses 
Friedrichstadt. 
 
Beginn der Sitzung: 19:00 Uhr 
Ende der Sitzung: 21:50 Uhr 
 
 
Anwesend: 
stimmberechtigt: 
Vorsitzender Burkhard Beierlein 
Stadtverordneter Dietrich Jacobs 
Stadtverordnete Gesche Krause für das Bürgerl. Mitglied Michael Meier 
bürgerliches Mitglied Niels Möller 
Stadtverordnete Elisabeth Kunde 
Stadtverordneter Andreas Pruns 
Stadtverordneter Walter Reimers 
Stadtverordneter Ingo Schley 
Stadtverordneter Bernd Witt 
nicht stimmberechtigt: 
Stadtverordneter  Tobias Tietgen 
 
Entschuldigt fehlt: 
Bürgerl. Mitglied Michael Meier 
 
 
Außerdem sind anwesend: 
Mehrere Zuschauer*innen 
sowie 
Herr Methner,  Planer 
Herr Möller,   Presse 
Herr Nissen,   Fachbereichsleitung Bauen und Liegenschaften, Amt Nordsee-Treene  
Frau Höpfert,   Bauhof Friedrichstadt 
Herr Euker,   Bauhof Friedrichstadt und stv. Wehrführer 
Herr Mahmens,  Wehrführer  
Frau Postel,   Protokollführung, Amt Nordsee-Treene 
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 Tagesordnung 
1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung durch den Ausschussvorsitzenden und 

Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Feststellung der Tagesordnung 
2.a. Dringlichkeitsanträge 
2.b. Beschlussfassung über die eventuelle Nicht-Öffentlichkeit einzelner 

Tagesordnungspunkte 
3. Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift 

über die 11. Sitzung vom 10.03.2022 
4. Bericht des Ausschussvorsitzenden 
4.a. Städtebauförderung 
4.b. Großbauprojekte (Turnhallenneubau, Neubau Feuerwehrgerätehaus, Schul- an 

und Erweiterungsbau Eider-Treene-Schule, u.a.) 
4.c. Sonstiges 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Erweiterung des bestehenden Neubaugebietes (Bebauungsplan 15) 
6.a. Erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 BauGB für die 4. Änderung des 

Bebauungsplans 15 für das Gebiet nördlich der B202 und östlich der 
Realschule (Erweiterung Neubaugebiet) 

6.b. Erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für die 35. Änderung des 
gemeinsamen Flächennutzungsplanes der Gemeinden Seeth, Drage, 
Koldenbüttel, Witzwort, Uelvesbüll und der Stadt Friedrichstadt des F-Planes  
für das Gebiet nördlich der B202 und östlich der Realschule  -  der Stadt 
Friedrichstadt 

6.c. Erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für den B-Plan Nr. 15, 4. 
Änderung für das Gebiet nördlich der B202 und östlich der Realschule 

6.d. Beratung und Beschlussfassung über die Art der Oberflächenbefestigung im 
Bereich der Erweiterung des Neubaugebietes (bituminös oder 
Betonsteinpflaster) 

7. Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 18, 3. Änderung für das 
Gebiet südlich der Tönninger Straße (B202), östlich neuer Hafen, westlich 
Ostersielzug (Wohnmobilstellplatz) 

8. Beratung und Beschlussfassung über den Vorentwurf nebst Kostenschätzung 
für die Neuerrichtung der aus Gründen der mangelnden Verkehrssicherheit 
abgerissenen "Lüttjen Brüch" (Mittelburggraben) 

9. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe an ein befähigtes Büro zur 
Erstellung eines Konzeptes zur Gewährleistung aller notwendigen 
Sicherheitsaspekte (Brandschutz, u.a.) bezüglich des Gebäudes Großer 
Garten (Kindergarten) 

10. Anfragen aus dem Ausschuss 
  
 Nicht öffentlich 
11. Personalangelegenheiten 
12. Finanzangelegenheiten 
13. Grundstücksangelegenheiten 
  
 Tagesordnung 
14. Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der Sitzung 
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1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung durch den Ausschussvorsitzenden und 
Feststellung der Beschlussfähigkeit       
 
 

Der Ausschussvorsitzende, Herr Beierlein, eröffnet um 19:00 Uhr die 12. Sitzung des 
Ausschusses für Bau, Planung, Denkmalpflege und Umwelt, begrüßt alle Anwesenden recht 
herzlich, bedankt sich für das Interesse der Zuhörer*innen zur heutigen Ausschusssitzung 
und stellt die ordnungs- und fristgemäße Ladung fest. Der Ausschuss für Bau, Planung, 
Denkmalpflege und Umwelt ist beschlussfähig. 
 

 
2. Feststellung der Tagesordnung       
 
 

Stadtverordneter Andreas Pruns (SSW) merkt an, dass er die ordnungsgemäße 
Ladung in Frage stellt und verweist auf § 34 (2) der Gemeindeordnung. Seiner 
Auffassung nach liegt ein Verstoß gegen die Vorgaben der intern wirkenden 
Geschäftsordnung vor, da eine Unterlage, die er als sitzungsrelevant einstuft, nicht 
rechtzeitig binnen Frist versandt worden ist. Er bezieht sich auf einen Bericht des 
Marschenverbandes, der sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die 
Niederungen in Schleswig-Holstein befasst. Die Stadt Friedrichstadt wurde in einer 
vorangegangenen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 19.05.2022 von 
einem Bürger auf diesen Bericht aufmerksam gemacht. Die Stadt Friedrichstadt bat 
daraufhin um Übersendung des Berichtes. In der Einwohnerversammlung am 
16.06.2022 habe besagter Bürger sich dann noch einmal erkundigt, ob die 
Stadtverordneten jenen Bericht, der aus Sicht des Bürgers für die Entscheidung über 
die Erweiterung des Neubaugebietes relevant sei (Überflutungsgefahren) und den er 
am 28.05.2022 an die Bürgermeisterin gesandt habe, erhalten hätten. Die 
Bürgermeisterin habe daraufhin mitgeteilt, dass sie, wenn sie den Bericht erhalten 
habe, diesen auch versandt habe. Der Bericht sei aber erst einige Tage nach der 
Einwohnerversammlung an die Stadtverordneten versandt worden, so 
Stadtverordneter Andreas Pruns.  
 
----- 
Beschluss gem. Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung, Denkmalpflege und 
Umwelt vom 08.09.2022: Änderung des Satzes:  
 
Der Bericht sei aber erst einige Tage nach der Einwohnerversammlung an die 
Stadtverordneten versandt worden, so Stadtverordneter Andreas Pruns.  
in 
Der Bericht sei erst neun Tage nach der Einwohnerversammlung an die 
Stadtverordneten versandt worden, so Stadtverordneter Andreas Pruns.  
----- 
 
Der Leiter des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften und zuständiger 
Sachbearbeiter für das Bauleitplanverfahren, Herr Benjamin Nissen, verweist darauf, 
dass dieser Bericht keine offizielle Unterlage zu dieser Sitzung bzw. den relevanten 
Tagesordnungspunkten darstelle. Sitzungs- und ladungsrelevant seien in diesem Fall 
nur die Begründung, die Planzeichnung sowie die Stellungnahmen; nicht aber der 
besagte allgemeine Bericht einer externen Institution.   
 
Stadtverordneter Andreas Pruns teilt mit, dass die SSW-Fraktion die Rückstellung der 
fraglichen Tagesordnungspunkte wünsche. Ferner verweist er darauf, dass, nachdem 
der Beschluss zur Verlängerung der Ladungsfrist abgelehnt worden war, man 
vereinbart hatte, Unterlagen unabhängig von Vorgaben mind. zwei Wochen vorher 
zuzusenden. Die Menge und der Umfang der zu behandelnden Unterlagen sei für 
berufstätige Stadtverordnete nicht zu bewältigen, wenn sie nur eine Woche vor dem 
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Sitzungstermin übersandt würden. Entsprechendes gilt für den o.g. Bericht des 
Marschenverbandes, der sehr umfangreich ist. 
 
Nachträgliche Anmerkung der Verwaltung:  
Siehe auch: https://marschenverband.de/pdf/abschlussbericht.pdf 
 
Der Leiter des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften, Herr Nissen verweist auf 
den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss und die Möglichkeit diesbezüglich weitere 
Stellungsnahmen zu tätigen. In einer solchen könnten auch die Erkenntnisse aus 
dem o.g. Bericht eingebracht werden.  
 
Stadtverordnete Gesche Krause (FBV) teilt diesbezüglich mit, dass der Bericht aus 
dem Jahr 2014 stammt und man diesen mit Leichtigkeit im Internet finden kann. 
Entsprechend bedarf es hier keiner Zusendung durch die Bürgermeisterin. Wer an 
dem Bericht interessiert sei, hätte diesen unabhängig der Zusendung vorab im 
Internet finden können. Die Zusendung ist ein rein freiwilliger Akt der Bürgermeisterin. 
Ferner verweist sie auf die Holschuld der Stadtverordneten gegenüber der 
Bürgermeisterin und der Verwaltung. Es könne sich nicht immer nur auf die 
Bringschuld von Bürgermeisterin und der dieser unterstellten Verwaltung berufen 
werden.  
 
Stadtverordneter Andreas Pruns verweist erneut darauf, dass der Bericht nicht 
zeitnah versandt worden sei.  
  
Der Ausschussvorsitzende, Burkhard Beierlein betont noch einmal, dass der Bericht 
nicht sitzungsrelevant sei, da es sich nicht um eine offizielle Verfahrensunterlage 
handle. Der Bericht sei für die Abstimmung nicht relevant.  
 
Stadtverordneter Andreas Pruns betont noch einmal, dass er einen Verstoß gegen § 
34 (2) GO bzw. die Geschäftsordnung vermute. 
Er schildert noch einmal, dass die Bürgermeisterin am 16.06.2022 im Rahmen der 
Einwohnerversammlung an den Bericht erinnert worden sei, dann seitens eines 
Stadtverordneten am 23.06.2022 an die Übersendung dieses Berichtes erinnert 
worden war und der Bericht dann erst am 25.06.2022 per Mail an die 
Stadtverordneten übersandt worden sei.  
 
----- 
Beschluss gem. Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung, Denkmalpflege und 
Umwelt vom 08.09.2022: Änderung des Satzes:  
 
Er schildert noch einmal, dass die Bürgermeisterin am 16.06.2022 im Rahmen der 
Einwohnerversammlung an den Bericht erinnert worden sei, dann seitens eines 
Stadtverordneten am 23.06.2022 an die Übersendung dieses Berichtes erinnert 
worden war und der Bericht dann erst am 25.06.2022 per Mail an die 
Stadtverordneten übersandt worden sei.  
in 
Er schildert noch einmal, dass die Bürgermeisterin am 16.06.2022 im Rahmen der 
Einwohnerversammlung an den Bericht erinnert worden sei, dann seitens eines 
Einwohners öffentlich auf der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, 
Tourismus und Ordnungswesen am 23.06.2022 erneut an die Übersendung 
dieses Berichts erinnert worden sei und der Bericht dann erst am 25.06.2022 per Mail 
an die Stadtverordneten übersandt worden sei.  
----- 
 

https://marschenverband.de/pdf/abschlussbericht.pdf
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Der Leiter des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften, Herr Nissen verweist 
erneut auf die nach Beschlussfassung bevorstehende Auslegungsfrist und die 
Möglichkeit im Rahmen dieser Frist auf den Bericht aufmerksam zu machen.  
 
Der Ausschussvorsitzende, Burkhard Beierlein teilt abschließend mit, dass – wenn für 
die Abstimmung vorgeschriebene Unterlagen gefehlt hätten – er dem 
Stadtverordneten Andreas Pruns recht gegeben hätte. So aber lägen die relevanten, 
vorgeschriebene Unterlagen vor und der besagte Bericht gehöre nicht dazu. An 
dieser Stelle weist er den Stadtverordneten Andreas Pruns überdies noch einmal auf 
dessen Befangenheit in dieser Abstimmungsangelegenheit gem. § 22 GO hin.  
Stadtverordneter Andreas Pruns betont jedoch, dass er diesen Einwand nicht als 
befangener Anwohner vorbringe, sondern in seiner Funktion als Stadtverordneter, der 
die Anliegen aller Friedrichstädter und hier insbesondere der betroffenen Anlieger 
des Neubaugebietes hinter der Gemeinschaftsschule berücksichtige. Er bitte darum, 
seinen Einwand ins Protokoll aufzunehmen. 
 

 
2.a. Dringlichkeitsanträge       
 
 

Stadtverordneter Andreas Pruns bittet stellvertretend für die SSW-Fraktion darum, 
dass über den Wunsch der SSW-Fraktion, den relevanten Tagesordnungspunkt 
bezüglich der Erweiterung des Neubaugebietes aufgrund der zuvor genannten 
Argumente zurückzustellen bzw. zu verschieben, da aus seiner Sicht nicht alle 
relevanten Unterlagen – hier der Bericht des Marschenverbandes – fristgerecht 
vorlagen, abgestimmt werden möge.  
 
Der Ausschussvorsitzende Burkhard Beierlein bringt diesen Einwand zur 
Abstimmung.  
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Mitgliederzahl:   9   
Davon anwesend:               9 
Gem. § 22 GO ausgeschlossen:    0 
Ja-Stimmen:                 1 
Nein-Stimmen:                                    5 
Stimmenenthaltungen:               3 
 
 
Der Ausschuss möchte, dass festgehalten wird, wer dafür und wer dagegen 
abgestimmt hat: 
 
Dagegen: 
Stadtverordneter Burkhard Beierlein (CDU) 
Stadtverordnete Elisabeth Kunde (CDU) 
Stadtverordnete Gesche Krause (FBV) für das bürgerliches Mitgl. Michael Meier 
Stadtverordneter Ingo Schley (FBV) 
Stadtverordneter  Bernd Witt (FBV) 
Enthaltung:  
Stadtverordneter Dietrich Jacobs (SPD) 
Stadtverordneter Walter Reimers (SPD) 
Bürgerl. Mitglied Niels Möller (SPD) 
Dafür:  
Stadtverordneter Andreas Pruns (SSW) 
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Der relevante Tagesordungspunkt wird nicht verschoben bzw. zurückgestellt. 
 
Der Ausschussvorsitzende Burkhard Beierlein teilt mit, dass die Maßnahme 
Erneuerung Ölabscheider Bauhof kurzfristig mit auf die Tagesordnung genommen 
werden müsse und beantragt, dieses Thema unter Grundstücksangelegenheiten zu 
behandeln.  
 
Dies wird einstimmig beschlossen. 
 
Ferner bittet er darum, dass TOP 6 vorgezogen werden möge, damit Herr Methner 
die Sitzung frühzeitig verlassen könne. Er beantragt TOP 6 auf TOP 4 vorzuziehen.  
 
Es wird einstimmig beschlossen TOP 6 vorzuziehen.  
 
Die Tagesordnung gestaltet sich nun wie folgt: 
 
Bisher: 
 
4. Bericht des Ausschussvorsitzenden 
4.a. Städtebauförderung 
4.b. Großbauprojekte (Turnhallenneubau, Neubau Feuerwehrgerätehaus, Schul- 

an und Erweiterungsbau Eider-Treene-Schule, u.a.) 
4.c. Sonstiges 
5. Einwohnerfragestunde 
6. Erweiterung des bestehenden Neubaugebietes (Bebauungsplan 15) 
6.a. Erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 BauGB für die 4. Änderung des 

Bebauungsplans 15 für das Gebiet nördlich der B202 und östlich der 
Realschule (Erweiterung Neubaugebiet) 

6.b. Erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für die 35. Änderung des 
gemeinsamen Flächennutzungsplanes der Gemeinden Seeth, Drage, 
Koldenbüttel, Witzwort, Uelvesbüll und der Stadt Friedrichstadt des F-Planes  
für das Gebiet nördlich der B202 und östlich der Realschule  -  der Stadt 
Friedrichstadt 

6.c. Erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für den B-Plan Nr. 15, 4. 
Änderung für das Gebiet nördlich der B202 und östlich der Realschule 

6.d. Beratung und Beschlussfassung über die Art der Oberflächenbefestigung im 
Bereich der Erweiterung des Neubaugebietes (bituminös oder 
Betonsteinpflaster) 

 
 
 
 

 Neu: 
  

4. Erweiterung des bestehenden Neubaugebietes (Bebauungsplan 15) 
4.a. Erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 BauGB für die 4. Änderung des 

Bebauungsplans 15 für das Gebiet nördlich der B202 und östlich der 
Realschule (Erweiterung Neubaugebiet) 

4.b. Erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für die 35. Änderung des 
gemeinsamen Flächennutzungsplanes der Gemeinden Seeth, Drage, 
Koldenbüttel, Witzwort, Uelvesbüll und der Stadt Friedrichstadt des F-Planes  
für das Gebiet nördlich der B202 und östlich der Realschule  -  der Stadt 
Friedrichstadt 

4.c. Erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für den B-Plan Nr. 15, 4. 
Änderung für das Gebiet nördlich der B202 und östlich der Realschule 

4.d. Beratung und Beschlussfassung über die Art der Oberflächenbefestigung im 
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Bereich der Erweiterung des Neubaugebietes (bituminös oder 
Betonsteinpflaster) 

5. Bericht des Ausschussvorsitzenden 
5.a. Städtebauförderung 
5.b. Großbauprojekte (Turnhallenneubau, Neubau Feuerwehrgerätehaus, Schul- 

an und Erweiterungsbau Eider-Treene-Schule, u.a.) 
5.c. Sonstiges 
6. Einwohnerfragestunde 
  

 
 

2.b. Beschlussfassung über die eventuelle Nicht-Öffentlichkeit einzelner 
Tagesordnungspunkte       
 
 

Der Ausschussvorsitzende Burkhard Beierlein beantragt die Tagesordnungspunkte  
 

 11. Personalangelegenheiten 
 12. Finanzangelegenheiten 
 13. Grundstücksangelegenheiten 
 
 aus Datenschutzgründen nicht öffentlich zu beraten. 
 
 Der Ausschuss stimmt diesem Vorgehen einstimmig zu. 
 
 
 

 
 

3. Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über 
die 11. Sitzung vom 10.03.2022       
 
 

Stadtverordneter Walter Reimers (SPD) beschwert sich darüber, dass der Versand 
der Niederschrift erst spät erfolgt ist. Er könne sich nach über zwei Monaten nicht 
mehr daran erinnern, ob der Inhalt der Sitzung richtig wiedergegeben werde. 
 
Verwaltungsmitarbeiterin Frau Postel merkt an, dass dies daran liegt, dass mehrere 
Mitglieder der Gremien der Stadt Friedrichstadt – z.T. sogar trotz mehrfacher 
Erinnerung – keine vorzeitige Freigabe erteilen würden. Es handle sich ohnehin um 
eine Sonderregelung der Stadt Friedrichstadt, dass vor der Beschlussfassung über 
eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift eine vorzeitige Freigabe im 
Internet erfolge und dies nach der Zustimmung des Vorsitzenden auch noch der 
Zustimmung der gesamten Mitglieder des Gremiums bedürfe. Entsprechend könne 
sie zumindest davon ausgehen, wenn die Stadt schon einen Sonderweg gehe, dass 
eine Rückmeldung ohne erneute Erinnerung oder mehrfache Erinnerung möglich sei. 
Es könne nicht ihre Aufgabe sein, die Gremienmitglieder an eine Zustimmung zu 
erinnern, wobei es immerhin der eigene Wunsch der Gremienmitglieder war, diesen 
Sonderweg zu gehen und diesen selbst an der Einhaltung des gleichen gelegen sein 
müsse. Zudem führe Frau Postel seit längerer Zeit zusätzlich zu den eigentlich von 
ihr betreuten Gremien freiwillig Protokoll in diesem Ausschuss; gleiches gelte für den 
Ausschuss für Kultur, Jugend und Soziales. Dies bitte sie zu berücksichtigen. Die 
Protokollführung erfolge zusätzlich zum eigentlichen Tätigkeitsfeld. 
 
Stadtverordneter Walter Reimers teilt mit, dass - wenn Frau Postel die säumigen 
Gremienmitglieder nicht erinnern wolle - er erneut auf seine ursprüngliche 
Vorgehensweise verweise, die er vor der Beschlussfassung zu diesem Vorgehen 
schon einmal angeregt habe; der aber damals niemand folgen wolle.  
 
Der Leiter des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften, Herr Nissen verweist auf 
die gesetzliche Regelung:  
§ 41 (1) GO besagt: 
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[…] Die Niederschrift muss von der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
und der Protokollführerin oder dem Protokollführer unterzeichnet werden. Sie soll 
innerhalb von 30 Tagen, spätestens jedoch zur nächsten Sitzung vorliegen.  
 
Stadtverordneter Walter Reimers regt an, diesem Vorgehen zu folgen. Wenn der 
Ausschussvorsitzende das Protokoll freigebe, könne es vorzeitig als Entwurf 
veröffentlicht werden. Der Ausschuss beschließt einstimmig künftig derart 
vorzugehen.  
 
Überdies wird die Niederschrift vom 10.03.2022 beschlossen; es liegen keine 
Einwände vor.  
 

 
 
 

4. Erweiterung des bestehenden Neubaugebietes (Bebauungsplan 15)       
 
 

Der zuständige Planer, Herr Methner, geht noch einmal darauf ein, dass 
Informationen, wie der Inhalt des Berichtes des Marschenverbandes, im Rahmen der 
erneuten Öffentlichkeitsbeteiligung als Stellungnahme eingebracht werden können. 

 
 
 
 

 
4.a. Erneute Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 BauGB für die 4. Änderung des 
Bebauungsplans 15 für das Gebiet nördlich der B202 und östlich der Realschule 
(Erweiterung Neubaugebiet)    
 
 

Der Planer, Herr Methner, informiert über die Inhalte des Verfahrens.  
U.a. erläutert er, dass keine feriengenutzten Wohnarten erlaubt sein werden, dass es 
sich derzeit um ca. 23 Grundstücke handelt, wobei auch im Rahmen einer 
Verdichtung eine Reihenhausbebauung vorgesehen ist. Ferner informiert er über den 
Rettungsweg, welcher via Sportplatz realisiert werden soll und geht auch auf die 
Alternativenprüfung ein.  
  
Er bittet abschließend darum Fragen zu stellen. 
 
Der Verbandsvorsteher des Sielverbandes Südfeld-Oldenkoog, Herr Spangenberg, 
teilt mit, dass er die Planung Herrn Uphoff vom Eider-Treene-Verband besprochen 
hätte. Nach Sichtung der Planung sei man zu der Entscheidung gekommen, die 
Planung als solche abzulehnen. Das tiefliegende Land sei als Bauland ungeeignet. 
Die Versiegelung würde eine erhebliche Abflussverschärfung mit sich bringen; zudem 
werde die Möglichkeit in Frage gestellt, dass künftig der Binnendeich samt 
Grabenverläufen ordnungsgemäß unterhalten werden könne. Mit Blick auf 
Starkregenereignisse und den Klimawandel könne der Sielverband die Planung via 
Stellungnahme des Eider-Treene-Verbandes aktuell nur ablehnen.  
 
Herr Methner zeigt sich von dieser Entwicklung überrascht, da der Eider-Treene-
Verband, ebenfalls Herr Uphoff, im Rahmen der ersten Beteiligung noch seine 
Zustimmung erteilt habe. Er verweist darauf, dass der Eider-Treene-Verband seine 
Auffassung im Rahmen der erneuten Beteiligung Träger öffentlicher Belange mitteilen 
möge.  
 
Es wird sich von einem Bürger erkundigt, wie viele Mengen Kies und Sand aufgefüllt 
werden müssen. Herr Methner berichtet von ca. 13.000 Kubikmetern. 
 
Ferner wird sich erkundigt, wie es sich mit der Einstufung als Wertgrünland verhalte. 
Die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Nordfriesland habe auf Nachfrage 
mitgeteilt, dass die Fläche weiterhin diesen Status innehabe; eine Entwidmung noch 
nicht erfolgt sei. 
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Herr Methner erläutert, dass eine solche formell erst erfolgen könne, wenn das 
Verfahren abgeschlossen sei. Im Vorwege spricht man daher von einer 
Inaussichtstellung der Entwidmung, weil eine solche vor dem Verfahrensende formell 
nicht möglich ist. Eine Inaussichtstellung liegt der Kommune jedoch vor. Diese 
bezieht sich jedoch nur noch auf den aktuell überplanten Bereich und nicht auf die 
ursprünglich ebenfalls an diesen Bereich angrenzende Fläche nördlich des alten 
Gebietes. 
 
Es wird sich nach den hohen Erschließungskosten erkundigt, die deutlich über den 
Erschließungskosten der Gemeinden im Umland liegen würden; zudem müssten 
Käufer ggf. auch noch zusätzliche Kosten für Pfahlgründungen einkalkulieren.  
Aufgrund der aktuellen Umstände könnten sich hohe Kosten ergeben. Herr Methner 
teilt jedoch mit, dass derzeit keine verbindliche Aussage zu Bau- und/oder 
Erschließungskosten gemacht werden könne.  
 
Es wird angefragt, ob der Bedarf ermittelt worden sei bzw. ob der Bedarf aufgrund 
der aktuellen Umstände neu beleuchtet worden sei. Es wird auf die relativ lange 
Zeitspanne verwiesen, die es erforderte, bis das bestehende Baugebiet vollständig 
bebaut war. Die Kostensteigerungen würden es nur äußerst gutsituierten Personen 
ermöglichen, dort zu bauen. 
 
Der Ausschussvorsitzende, Herr Beierlein (CDU), berichtet, dass der Bedarf aus 
vielen Gesprächen mit Bauwilligen resultiert. Ob man ein Wohngebiet für 
Wohlhabenden plane? Dies möchte er so beantworten: Früher waren die Zinsen 
hoch und andererseits was es günstig zu bauen. Nunmehr sind die Parameter 
andere. Ferner freue man sich auch über Zuzügler; hier sei das unterschiedliche 
Einkommensniveau in Deutschland zu beachten; d.h. dass die Bauplätze und 
Baukosten für Zuzügler im Verhältnis eher zu finanzieren seien. Ob Einheimischen 
das Bauen ermöglicht wird oder Zuzüglern, sei nicht Aufgabe der Stadt zu 
entscheiden. Die Stadt habe als Unterzentrum lediglich die Aufgabe Wohnraum zu 
schaffen, in diesem Fall Einzelhausbebauung. Und sie müsse auch auf gesteigerte 
Steuereinnahmen (Einkommenssteuer) abzielen. Die Stadt habe nur noch diese 
einzige Fläche zur Verfügung und sollte das Verfahren daher nicht abbrechen, so 
seine persönliche Auffassung.  
     
Stadtverordneter Walter Reimers (SPD) erläutert, dass man in den Gremien 
durchaus unterschiedliche Auffassungen vertrete und dies habe ja auch die 
Abstimmung in der vergangenen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung gezeigt. 
Man lebe aber – und dies Gott sei Dank - in einer Demokratie. Dies beinhalte auch, 
dass Mehrheitsbeschlüsse zu akzeptieren seien. Die Stadtverordnetenversammlung 
hat sich für das Verfahren entschieden und so solle dann auch verfahren werden. 
Persönlich machen ihm weiterhin die Erschließungskosten große Sorgen. In Bezug 
auf den Schutz vor Starkregenereignissen und damit verbundenen Überflutungen 
verlasse er sich auf die sachkundigen Fachleute.  
 
Stadtverordneter Tobias Tietgen (SPD) erkundigt sich, ob der Bericht des 
Marschenverbandes bereits im Verfahren berücksichtigt worden ist, da er aus dem 
Jahre 2014 stammt. Herr Methner verneint dies. Der Bericht sei ihm nicht bekannt 
gewesen. Ferner handle es sich um eine allgemeine Betrachtung einer 
eigenständigen Institution, die für die spezifische Planung als solche nicht 
einzuarbeiten sei. Stadtverordneter Tobias Tietgen erkundigt sich weiter, ob der 
Bericht nunmehr eingearbeitet werde. Herr Methner teilt mit, dass der Bericht 
nunmehr grundsätzlich gesichtet werde. Es werde geprüft, ob der allgemeine Bericht 
für diesen spezifischen Einzelfall relevant sein könnte.  
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Stadtverordneter Pruns erkundigt sich, ob die Zuwegung via Weg Tegelhoff gesichert 
sei. Herr Beierlein teilt mit, dass es diesbezüglich bislang keine Sicherheit gäbe. 
 
Es wird gebeten zum nachfolgenden Punkt zu wechseln und abzustimmen.    
 
Stadtverordneter Andreas Pruns erklärt sich für befangen und verlässt gem. § 22 GO 
den Sitzungsraum. 

 
 
 

 
 

 
4.b. Erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für die 35. Änderung des 
gemeinsamen Flächennutzungsplanes der Gemeinden Seeth, Drage, Koldenbüttel, 
Witzwort, Uelvesbüll und der Stadt Friedrichstadt des F-Planes  für das Gebiet 
nördlich der B202 und östlich der Realschule  -  der Stadt Friedrichstadt 
 
 

 
Die Auswertung der Stellungnahmen zur Auslegung vom 27.07.2017 bis 28.08.2017 
haben insbesondere hinsichtlich des Biotopschutzes zu Planänderungen geführt, die 
eine neue Auslegung notwendig machen. 

 

 
Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 35. Änderung des 
gemeinsamen Flächennutzungsplanes der Gemeinden Seeth, Drage, Koldenbüttel, 
Witzwort, Uelvesbüll und der Stadt Friedrichstadt des F-Planes  -  für das Gebiet 
nördlich der B202 und östlich der Realschule abgegebenen Stellungnahmen der 
Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat die 
Gemeindevertretung geprüft und wie in den, der Sitzungsvorlage als Anlage 
beigefügten, Abwägungsvorschlägen beschlossen. Die  wird beauftragt, diejenigen, 
die eine Stellungnahme abgegeben haben von diesem Ergebnis mit Angabe der 
Gründe in Kenntnis zu setzen. Durch die Berücksichtigung der Stellungnahmen wird 
der Planentwurf geändert oder ergänzt. 

 
Der Entwurf der 35. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplanes der 
Gemeinden Seeth, Drage, Koldenbüttel, Witzwort, Uelvesbüll und der Stadt 
Friedrichstadt des F-Planes  -  für das Gebiet nördlich der B202 und östlich der 
Realschule und  die Begründung werden in der geänderten Fassung gebilligt. Der 
Entwurf des Flächennutzungsplanes und der Begründung sind nach den §§ 3 Abs. 2 
i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB erneut öffentlich auszulegen und die beteiligten Behörden 
sowie sonstigen Träger öffentlicher Belange sind von der Auslegung zu 
benachrichtigen. Zusätzlich sind der Inhalt der Bekanntmachung der öffentlichen 
Auslegung und die nach § 3 Abs, 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen ins 
Internet einzustellen und über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-
Holstein zugänglich zu machen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Mitgliederzahl:   9   
Davon anwesend:               8 
Gem. § 22 GO ausgeschlossen:    1 
Ja-Stimmen:                 5 
Nein-Stimmen:                                    3 
Stimmenenthaltungen:               0 
 
 
Der Ausschuss möchte, dass festgehalten wird, wer dafür und wer dagegen 
abgestimmt hat: 
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Dafür: 
Stadtverordneter Burkhard Beierlein (CDU) 
Stadtverordnete Elisabeth Kunde (CDU) 
Stadtverordnete Gesche Krause (FBV) für das bürgerliches Mitgl. Michael 

Meier 
Stadtverordneter Ingo Schley (FBV) 
Stadtverordneter  Bernd Witt (FBV) 
dagegen:   
Stadtverordneter Dietrich Jacobs (SPD) 
Stadtverordneter Walter Reimers (SPD) 
Bürgerl. Mitglied Niels Möller (SPD) 
Ausgeschlossen gem. § 22 
GO: 

  

Stadtverordneter Andreas Pruns (SSW) 
    

Bemerkung: Aufgrund des § 22 GO war der Stadtverordnete Andreas Pruns von der 
Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen; er war weder bei der Beratung 
noch bei der Abstimmung anwesend. 

 
4.c. Erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss für den B-Plan Nr. 15, 4. 
Änderung für das Gebiet nördlich der B202 und östlich der Realschule    
 
 

 
Die Auswertung der Stellungnahmen zur Auslegung vom 27.07.2017 bis 28.08.2017 
haben insbesondere hinsichtlich des Biotopschutzes zu Planänderungen geführt, die 
eine neue Auslegung notwendig machen. 
 

 
Die während der öffentlichen Auslegung des Entwurfs 4. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 15 abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat die Gemeindevertretung 
geprüft und wie in den, der Sitzungsvorlage als Anlage beigefügten, 
Abwägungsvorschlägen beschlossen. Die Planungsbüro Sven Methner wird 
beauftragt, diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben von diesem 
Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis zu setzen. Durch die Berücksichtigung 
der Stellungnahmen wird der Planentwurf geändert oder ergänzt. 
Der Entwurf der 4. Änderung des B-Planes Nr. 15 für das Gebiet  für das Gebiet 
nördlich der B202 und östlich der Realschule und die Begründung werden in der 
geänderten Fassung gebilligt. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes und die Begründung sind nach § 3 Abs. 2 BauGB 
i.V.m. § 4a Abs. 3 BauGB erneut öffentlich auszulegen und die beteiligten Behörden 
sowie sonstigen Träger öffentlicher Belange sind von der Auslegung zu 
benachrichtigen. Zusätzlich sind der Inhalt der Bekanntmachung der öffentlichen 
Auslegung und die nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen ins 
Internet einzustellen und über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-
Holstein zugänglich zu machen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Mitgliederzahl:   9   
Davon anwesend:               8 
Gem. § 22 GO ausgeschlossen:    1 
Ja-Stimmen:                 5 
Nein-Stimmen:                                    3 
Stimmenenthaltungen:               0 
 



12. Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung, Denkmalpflege und Umwelt 
Ausschuss für Bau, Planung, Denkmalpflege und Umwelt der Stadt Friedrichstadt 

am 30.06.2022 30.06.2022 
 

 Seite 12 von 18 
 

Der Ausschuss möchte, dass festgehalten wird, wer dafür und wer dagegen 
abgestimmt hat: 
 
Dafür: 
Stadtverordneter Burkhard Beierlein (CDU) 
Stadtverordnete Elisabeth Kunde (CDU) 
Stadtverordnete Gesche Krause (FBV) für das bürgerliches Mitgl. Michael 

Meier 
Stadtverordneter Ingo Schley (FBV) 
Stadtverordneter  Bernd Witt (FBV) 
dagegen:   
Stadtverordneter Dietrich Jacobs (SPD) 
Stadtverordneter Walter Reimers (SPD) 
Bürgerl. Mitglied Niels Möller (SPD) 
Ausgeschlossen gem. § 22 GO:   
Stadtverordneter Andreas Pruns (SSW) 

    
Bemerkung: Aufgrund des § 22 GO war der Stadtverordnete Andreas Pruns von der 
Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen; er war weder bei der Beratung 
noch bei der Abstimmung anwesend. 
 
 
Stadtverordneter Andreas Pruns betritt wieder den Sitzungsraum. Der 
Ausschussvorsizende Burkhard Beierlein teilt ihm die Ergebnisse der 
Beschlussfassung mit. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
4.d. Beratung und Beschlussfassung über die Art der Oberflächenbefestigung im 
Bereich der Erweiterung des Neubaugebietes (bituminös oder Betonsteinpflaster)    
 
 

Es wird wie folgt abgestimmt: 
 
Für Betonsteinpflaster stimmen: 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Mitgliederzahl:   9   
Davon anwesend:               9 
Gem. § 22 GO ausgeschlossen:    0 
Ja-Stimmen:                 5 
Nein-Stimmen:                                    4 
Stimmenenthaltungen:               0 
 
Der Ausschuss möchte, dass festgehalten wird, wer dafür und wer dagegen 
abgestimmt hat: 
 
Dafür: 
Stadtverordneter Burkhard Beierlein (CDU) 
Stadtverordnete Elisabeth Kunde (CDU) 
Stadtverordnete Gesche Krause (FBV) für das bürgerliches Mitgl. Michael 

Meier 
Stadtverordneter Ingo Schley (FBV) 
Stadtverordneter  Bernd Witt (FBV) 
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dagegen:   
Stadtverordneter Dietrich Jacobs (SPD) 
Stadtverordneter Walter Reimers (SPD) 
Bürgerl. Mitglied Niels Möller (SPD) 
Stadtverordneter Andreas Pruns (SSW) 

          Die SPD-Fraktionsvertreter sowie die SSW-Fraktionsvertreter Stimmen für bituminös. 
           
 
5. Bericht des Ausschussvorsitzenden       
 
 

Nach einer kurzen Unterbrechung, in welcher u.a. Herr Methner verabschiedet 
worden ist, berichtet der Ausschussvorsitzende wie folgt: 

 
 
 
 

 
5.a. Städtebauförderung       
 
 

Es fand am 16.06.2022 ein Gespräch mit dem Denkmalschutz (Untere 
Denkmalschutzbehörde des Kreises Nordfriesland und Landesamt für 
Denkmalpflege/Kiel) statt. U.a. waren auch das Kreisbauamt sowie das Bauamt des 
Amtes Nordsee-Treene vertreten. Die BIG Städtebau GmbH hatte um dieses 
Gespräch gebeten, um die Genehmigungs- und Entscheidungswege für Maßnahmen 
innerhalb des Sanierungsgebietes abzustimmen bzw. zu erörtern. Die beteiligten 
Mitarbeitenden werden sich im Nachgang zu diesem Gespärch nun abstimmen. Das 
Gespräch machte u.a. auch deutlich, dass jeder Eigentümer eines Gebäudes bzw. 
Grundstückes, welches sich innerhalb des von der Landesverordnung über den 
Denkmalbereich hist. Stadtkern Friedrichstadt – siehe auch unter https://www.schleswig-
holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/LD/Downloads/GesetzVerordnungen/LfD_DBereich_Friedrichstadt.pdf?__blob=publicationFile&v=3 

– erfassten Bereiches befindet, grundsätzlich bei Durchführung von Maßnahmen 
baulicher bzw. baulich-ästhetischer Natur zwingend an die Denkmalschutzbehörden 
und nicht an die Stadt Friedrichstadt bzw. das Amt Nordsee-Treene wenden muss. 
D.h., dass die Ortsgestaltungssatzung der Stadt Friedrichstadt nachrangig vor den 
Vorgaben des übergeordneten Denkmalschutzes anzuwenden ist und jene somit 
kaum noch zum Einsatz kommt. 

 
 
 
 

 
5.b. Großbauprojekte (Turnhallenneubau, Neubau Feuerwehrgerätehaus, Schul- an 
und Erweiterungsbau Eider-Treene-Schule, u.a.)       
 
 

Der Vorsitzende, Burkhard Beierlein berichtet über den Fortschritt der 
Großbauprojekte: 
- Turnhallenneubau Schleswiger Straße:  

• 1. Besprechung mit Architekten und Tiefbauunternehmen.  
• Ausweichparkplätze für Vereine und Nutzer sowie Lehrer werden abgestimmt. 
• Die vorhandene Zufahrt via Tegelhoff muss ggf. gesperrt werden. 
• Pfahlgründung wird wahrscheinlich in den kommenden sechs Wochen 

erfolgen.  
- An- und Erweiterungsbau Eider-Treene-Schule: 

Es gibt aktuell neue Überlegungen, hier ggf. auch einen eigenständigen Bau im 
Osten zu errichten und diesen mit der Schule zu verbinden. 

- Neubau Feuerwehrgerätehaus: 
Aktuell befindet man sich in der Abstimmung des 7. Entwurfes. Es scheint jedoch 
aktuell ein für alle Seiten akzeptabler Entwurf gefunden.  

- Doesburger Straße u.a.: 
• Betriebsferien stehen bevor. Derweil wird dann an den Wasserleitungen 

gearbeitet. Die Bauarbeiten kommen gut voran.  
• Der Wendehammer im Oldenkooger Ring bereitet Schwierigkeiten. Durch die 

vorhandene Gestaltung des hinteren abgerundeten Bereiches ist eine 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/LD/Downloads/GesetzVerordnungen/LfD_DBereich_Friedrichstadt.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-behoerden/LD/Downloads/GesetzVerordnungen/LfD_DBereich_Friedrichstadt.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Asphaltierung problematisch. Es wird vorgeschlagen, hier Pflaster zu 
verwenden. Der Ausschuss stimmt diesem Vorgehen einstimmig zu. 
Stadtverordneter Ingo Schley gibt zu bedenken, dass zu prüfen wäre, wie alt 
die Versorgungsleitungen sind bzw. dass die Versorger ggf. hier eine 
Erneuerung durchführen sollten, wenn Bedarf besteht. Hintergrund ist, dass 
spätere Reparaturen oftmals dazu führen würden, dass das Flies unter dem 
Pflaster beschädigt werde und so Absackungen entstehen würden. Er bittet 
dies zu prüfen. Ausschussvorsitzender Burkhard Beierlein teilt mit, dass nach 
seiner Kenntnis alle Leitungen erneuert werden; nimmt dies aber mit auf.  

 
 
 

 
6. Einwohnerfragestunde       
 
 

 
Es wird sich erkundigt, ob die Kostenrahmen bei den Bauprojekten eingehalten 
werden. Der Ausschussvorsitzende Burkhard Beierlein berichtet, dass ihn die 
Ergebnisse der Ausschreibungen verwundert haben, denn aktuell bereiten nur die 
Stahlpreise Sorgen (Turnhalle). Für das Bauprojekt Sanierung Doesburger Str. u.a. 
werden die benötigten Materialien derzeit vorsorglich eingekauft und eingelagert. Für 
die anderen Bauvorhaben ist es noch zu früh, als dass man dazu etwas sagen 
könnte (Planungsstand). 
 
Es wird sich nach den Abrisskosten für den Sprungturm erkundigt. Diese sollten 
angeblich ursprünglich bei 35.000 Euro liegen. Es wird darum gebeten, die 
abschließenden Kosten zu veröffentlichen. Der Ausschussvorsitzende bittet die 
zuständige Abteilung des Amtes darum, die Kosten zu veröffentlichen bzw. an ihn zu 
übermitteln, damit diese in der kommenden, noch nicht datierten Sitzung mitgeteilt 
werden können.  
 
Die Bürgermeisterin habe mitgeteilt, dass auf dem Eidermühlengelände 
Wohnbebauung geplant sei. Die Gewoba teilte auf Nachfrage nunmehr mit, dass dies 
noch nicht abschließend mitgeteilt werden könne. Steht die Realisierung ggf. auf der 
Kippe? 
Der Ausschussvorsitzende Burkhard Beierlein erläutert, dass die Gewoba Nord ihre 
Pläne voraussichtlich erst zum Ende des Jahres vorlegen könne. Vorher, und das sei 
verständlich so der Vorsitzende, werde die Gewoba Nord keine konkreteren Angaben 
veröffentlichen und sich mit Aussagen bedeckt halten.  
 
Es wird sich erkundigt, weshalb eine Anfrage, die von der Unteren 
Naturschutzbehörde an die Stadt Friedrichstadt übermittelt worden ist und in welcher 
es um diverse private und öffentliche Baumpflegemaßnahmen und Fällungen 
geht, bislang und trotz Nachfrage am 16.06.2022 im Rahmen der 
Einwohnerversammlung noch nicht beantwortet sei bzw. weshalb zwischenzeitlich 
keine Zwischennachricht eingegangen sei. 
Der Ausschussvorsitzende verweist darauf, dass er diesen Vorgang bislang nicht von 
der Verwaltung übermittelt bekommen habe; der zuständige Fachbereich sei aber 
nach dem 16.06.2022 an die Bearbeitung erinnert worden. Der Vorgang dürfte sich, 
nach Abzeichnung durch die Bürgermeisterin, somit weiterhin im zuständigen 
Fachbereich Bürgerdienste und Ordnung des Amtes Nordsee-Treene in Bearbeitung 
befinden. Der Fachbereich wird hiermit noch einmal um Bearbeitung gebeten.  
 
Es wird auf den sehr schlechten Zustand des Borkmühlenweges hingewiesen. Man 
ist verwundert, dass die Treenesiedlung vor diesem saniert werde. Der 
Ausschussvorsitzende teilt mit, dass ihn dies ebenfalls verwundere. Die Straße habe 
sich ebenfalls auf der Prioritätenliste befunden. Allerdings seien die Versorger, die 
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zur Erneuerung / Sanierung der Leitungen befragt worden seien, letztlich 
abgesprungen. Er bittet den Fachbereich Bauen und Liegenschaften, Bereich 
Tiefbau, um Überprüfung. Ebenfalls wird angemerkt, dass sich dort eine Baugrube 
befände, die nur unsachgemäß mit Kies aufgefüllt worden sei. Auch hier wird der o.g. 
Fachbereich um Prüfung gebeten. Es soll sich um einen Rohrbruch gehandelt haben. 
Hier wäre Kontakt mit dem Wasserverband bzw. der von diesem beauftragten Firma 
aufzunehmen.  
 
Es wird sich nach den Kanuanlegestellen erkundigt. Der Ausschussvorsitzende 
Burkhard Beierlein erläutert, wie in den Sitzungen dieses und der anderen Gremien 
zuvor vermehrt geschehen, noch einmal die Problematik (Zweckbindungsfrist, 
Planungskosten, andere Böschungsgestaltung, etc.) 
 
Es wird sich nach dem Lärmschutzwall im Neubaugebiet erkundigt, der unlängst in 
Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde von dem Bewuchs befreit worden 
ist, der zusätzlich die unsachgemäße Absackung bedingt hat. 
Der Leiter des Fachbereiches Bauen und Liegenschaften, Herr Nissen, erläutert, 
dass die Herangehensweise, insb. die Zuwegung, problematisch ist.  
Die fragende Person verweist auf eine Absackung im Bereich des Gehweges, von 
der er annimmt, dass diese durch die Firma verursacht worden ist, die dort tätig war. 
Der zust. Fachbereich wird um Prüfung gebeten.  
 
Der Ausschussvorsitzende Burkhard Beierlein verweist an dieser Stelle noch einmal 
auf den Mängelmelder der Stadt Friedrichstadt: www.rathaus-friedrichstadt.de unter 
der Rubrik „Mitmachen“. Er bittet darum, Mitteilungen, wie Absackungen u.a. dort 
einzutragen. Diese werden dann direkt an die Verwaltung weitergeleitet. Seitens der 
Verwaltung wird mitgeteilt, dass aufgrund der vergangenen Personalveränderungen 
gerade eine Überprüfung des jeweiligen Bearbeitungsstandes der Meldungen 
vorgenommen worden ist.  
 

 
 
 

 
 

 
 

7. Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 18, 3. Änderung für das 
Gebiet südlich der Tönninger Straße (B202), östlich neuer Hafen, westlich Ostersielzug 
(Wohnmobilstellplatz)    
 
 
 

 
Für das Gebiet südlich der Tönninger Straße (B202), östlich neuer Hafen, westlich 
Ostersielzug wird die 3. Änderung des B-Plan 18 aufgestellt. 
 
Es werden folgende Planungsziele verfolgt: 
 

Änderung der Fesetzungen in SO 1 und SO 2 (Wohnmobilstellplatz) 
 
Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). Mit 
der Ausarbeitung des Planentwurfs, mit der Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange soll ein Planungsbüro beauftragt werden. 
Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger der öffentlicher Belange 
und die Aufforderung zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (§ 4 Abs. 1 BauGB) soll, falls im Planverfahren 
notwendig, schriftlich erfolgen. 
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB  soll in Form einer 
Öffentlichkeitsbeteiligung in einer Sitzung der Gemeindevertretung durchgeführt werden. 

http://www.rathaus-friedrichstadt.de/
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Der Investor hat die Planungskosten zu tragen. Es ist ein städtebaulicher Vertrag zu 
schließen. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Mitgliederzahl:   9   
Davon anwesend:               9 
Gem. § 22 GO ausgeschlossen:    0 
Ja-Stimmen:                 9 
Nein-Stimmen:                                    0 
Stimmenenthaltungen:               0 

   
Bemerkung: Aufgrund des § 22 GO war kein Mitglied des Ausschusses von der 
Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen. 

 
8. Beratung und Beschlussfassung über den Vorentwurf nebst Kostenschätzung 
für die Neuerrichtung der aus Gründen der mangelnden Verkehrssicherheit 
abgerissenen "Lüttjen Brüch" (Mittelburggraben)    
 
 

Die Unterlagen sind allen zugegangen. Man ist sich darüber einig, dass die am 
ehesten historisch passende Variante weiterhin die Variante darstellt, die realisiert 
werden soll. Die Brücke solle nicht neu gesteltet, sondern erneuert werden – die 
Barrierearmut solle hierbei jedoch beachtet werden.   
 
Es wird sich für den Entwurf der ursprünglichen Holzbrücke (siehe z.B. auch 
Gestaltung Mittelbrüch) nebst vorliegender Kostenschätzung entschieden. Dieser soll 
nunmehr mit dem Denkmalschutz abgestimmt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Mitgliederzahl:   9   
Davon anwesend:               9 
Gem. § 22 GO ausgeschlossen:    0 
Ja-Stimmen:                 9 
Nein-Stimmen:                                    0 
Stimmenenthaltungen:               0 

   
Bemerkung: Aufgrund des § 22 GO war kein Mitglied des Ausschusses von der 
Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen  

 
 
 
 

 
9. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe an ein befähigtes Büro zur 
Erstellung eines Konzeptes zur Gewährleistung aller notwendigen Sicherheitsaspekte 
(Brandschutz, u.a.) bezüglich des Gebäudes Großer Garten (Kindergarten)    
 
 

Der Sachverhalt bedarf keiner weiteren Beratung. Alle notwendigen Maßnahmen zur 
Herstellung der erforderlichen Sicherheit sind entsprechend zu ermitteln.  
 
Die Vergabe wird einstimmig beschlossen.  
 
Abstimmungsergebnis: 
Gesetzliche Mitgliederzahl:   9   
Davon anwesend:               9 
Gem. § 22 GO ausgeschlossen:    0 
Ja-Stimmen:                 9 
Nein-Stimmen:                                    0 
Stimmenenthaltungen:               0 
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Bemerkung: Aufgrund des § 22 GO war kein Mitglied des Ausschusses von der 
Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen  

 
 
 
 

 
10. Anfragen aus dem Ausschuss       
 
 

Stadtverordneter Andreas Pruns erkundigt sich, ob es möglich ist, die Übergänge 
des neu gepflasterten Radweges in der Schleswiger Straße an das Niveau der 
jeweiligen Einmündung anzupassen. Aus dem Publikum wird das Abschleifen der 
Steine angeregt; ferner wird auf das Vorgehen in Dänemark verwiesen (u.a. 
Angleichen mit Asphalt). Die Verwaltung wird um Prüfung und Rückmeldung an den 
Bauausschussvorsitzenden gebeten.    
 
In diesem Zusammenhang wird durch das bürgerl. Mitglied Niels Möller auch die 
Einmündung Halbmond angesprochen. Hier möge auch geprüft werden, ob eine 
Angleichung möglich wäre (Geh- und Radweg/Kante). Die Kreuzung bzw. 
Einmündung möge mit dem zuständigen Straßenbaulastträger LBV.SH / 
Straßenmeisterei Husum besichtigt werden. Die Verwaltung wird darum gebeten, mit 
diesem Kontakt aufzunehmen und das Ergebnis dem Ausschussvorsitzenden 
mitzuteilen. 
 
Es wird sich nach dem abgängigen Boot im Bereich Halbmond erkundigt. Dieses 
liegt nicht auf Stadtgebiet. Seitens der Zuschauerschaft wird mitgeteilt, dass der 
MCW hier bereits Maßnahmen ergriffen habe, es sich aber um eine Erbstreitigkeit 
handle. 
 
Es wird angemerkt, dass derzeit noch Boote auf den städtischen Grünflächen 
liegen. Seitens der Verwaltung wird mitgeteilt, dass es keine öff.-rechtl. örtliche 
Vorgabe gäbe, diese zu entfernen (z.B. Grünflächensatzung). I.d.R. erfolge in der 
ersten Jahreshälfte eine öff. Mitteilung, dass die Stadt Friedrichstadt jene Boote rein 
als Eigentümerin der Flächen unterjährig auf diesen nicht dulde und jene zu 
entfernen sind. Seitens des Ausschusses wird darum gebeten, dass das 
Ordnungsamt hier tätig werden möge. 
 
Es wird noch einmal gebeten, die Gespräche mit dem Eider-Treene-Verband und 
dem LKN.SH zur Realisierung des Eider-Wanderweges aufzunehmen. Die 
Verwaltung wird darum gebeten, ein Gespräch zu realisieren (u.a. Teilnehmer: Niels 
Möller).  
Auch soll noch einmal der Unterschied zwischen der Schleuse Nordfeld und der 
hiesigen Schleuse erörtert werden bzw. weshalb die hiesige Schleuse keine 
Überwegung für Fußgänger erhalten kann – oder ob hier ggf. doch Maßnahmen, ggf. 
mittels Förderprogrammen, möglich seien.  
 
Es liegen keine weiteren Anfragen vor. 
 
Der Ausschussvorsitzende Burkhard Beierlein bedankt sich für das Interesse und 
schließt die Öffentlichkeit vom weiteren Verlauf der Sitzung aus. 
 
 

Ende öffentlicher Teil 
 

 
Nicht-öffentlich 
 

[…] 
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11. Personalangelegenheiten       
 
 

[…] 
 
 

 
12. Finanzangelegenheiten       
 
 

[…] 
 

 
 

 
13. Grundstücksangelegenheiten       
 
 

 
[…] 

 
 
 
Ende nicht öffentlicher Teil 
 
 

Öffentlich  
 
14. Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der Sitzung       
 
 

Hier bitte eintragen 
 
 
 

 
 

Die Öffentlichkeit wird wieder hergestellt. Es sind keine Zuhörer*innen mehr 
anwesend. 
 
Folgende Beschlüsse wurden gefasst: 
 
Hinweis:  
Aus Datenschutzgründen (personenbezogene Daten, etc.) können lediglich folgende 
Informationen / Formulierungen bekanntgegeben werden: 
 
11. Personalangelegenheiten: 

• Es wurde über Personalangelegenheiten berichtet. 
 
12. Finanzangelegenheiten: 

• Es wurde über eine Vertragsangelegenheit gesprochen. 
 

13. Grundstücksangelegenheiten: 
• Es wurde über Baumaßnahmen Dritter beraten. 
• Es wurde über Saneriungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden beraten und 

beschlossen. 
• Es wurde über Auswirkungen neuer rechtlicher Grundlagen beraten. 

 
 

 
 

 
Der Ausschussvorsitzende, Herr Beierlein, bedankt sich bei allen Beteiligten für den regen 
Austausch und schließt die Sitzung um 21:50 Uhr. 
 
 
 
Vorsitzender               Protokollantin 


	Ende der Sitzung: 21:50 Uhr

